
Anzeige gemäß § 44 Abs. 6 Tierimpfstoff-Verordnung 
 
 
 
 
   
 
 
 

  Datum  
 
 
 
 
 
Tierarztpraxis   (Name und Anschrift, Stempel) 
  
 
 
 
Anwendung durch den Tierhalter  (Name und Anschrift) 
 
 
 
 
 
*)         erstmalige Anzeige 
*)         erneute Anzeige (wiederholte Abgabe im neuen Kalenderjahr) ) 
 
      (   *) bitte entsprechendes ankreuzen  ) 
 
 
 
 
Erklärung, dass die Anforderungen des § 44 Tierimpfstoff-Verordnung erfüllt sind : 
 
Der Tierhalter wurde von mir in der Anwendung des/der Mittel/s unterwiesen. 
Der Bestand wird von mir regelmäßig tierärztlich betreut. 
Dem Tierhalter wurde der Anwendungsplan (dieser Anzeige in Kopie beigefügt) entsprechend  
§ 44 Abs.1 Nr. 3 der Tierimpfstoff-Verordnung ausgehändigt. 
 
 
 
 
 
Unterschrift des Tierarztes 
 
 
 
 
 
Hinweis  zur Anzeigepflicht : 
Der Tierarzt hat die erstmalige Abgabe eines Mittels, dessen Anwendung durch den Tierhalter vorgesehen ist, 
dem Veterinäramt unter Vorlage des Anwendungsplans schriftlich anzuzeigen.  
Erfolgt die Abgabe des Mittels über mehrere Kalenderjahre, hat der Tierarzt für jedes neue Kalenderjahr, und 
zwar zu Beginn eines solchen, die Abgabe erneut schriftlich anzuzeigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Bitte zurücksenden an  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
oder zurückfaxen :    Fax-Nr.:    
 
                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                            Stand : 19.03.2007 

  
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt - 
  
  

Bitte für je einen Tierhalter ausfüllen. 
 
Der „Anwendungsplan“  ist dieser 
Anzeige in Kopie beizufügen  ! 


